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Richtlinie
tiber die Einrichtung und Ausstattung
von Luftaufsichtsstellen an Flugplatzen
in Nordrhein-Westfalen
(Luftaufsichtsrichtlinie NRW)

RdErl. d. Ministeriums fur Wirtschaft und Mittelstand, Energie und Verkehr
v.2.11.2000-V A 3-24-00/1-6 -

Auf der Grundlage der "Grundsatze des Bundesministeriums fiir Verkehr, Bau- und Wohnungs-
wesen Uber die Einrichtung und Ausstattung von Luftaufsichtsstellen an Flugplatzen" vom
10.8.2000 erlasse ich fiur die Auslibung der Luftaufsicht in Nordrhein-Westfalen folgende Richtli-
nie:

1
Rechtsgrundlagen der Luftaufsicht

Die Abwehr von Gefahren fir die Sicherheit des Luftverkehrs sowie fiir die 6ffentliche Sicherheit
oder Ordnung durch die Luftfahrt (Luftaufsicht) ist Aufgabe der Luftfahrtbehérden und der fiir
die Flugsicherung zustandigen Stelle (§ 29 Abs. 1 LuftvVG).
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2
Durchfiihrung der Luftaufsicht

2.1

Die Luftaufsicht in Nordrhein-Westfalen wird in den Regierungsbezirken Diisseldorf und Koln
durch die Bezirksregierung Dlisseldorf, in den Regierungsbezirken Arnsberg, Detmold und
Minster durch die Bezirksregierung Miinster im Rahmen ihrer Zustandigkeiten Gberdrtlich und
durch ortliche Luftaufsichtsstellen an Flugplatzen ausgeubt.

Die Luftaufsicht wird durchgefihrt von landesbediensteten "Sachbearbeitern fiir Luftaufsicht"
(SfL) und/oder geeigneten Personen als Hilfsorgane (§ 29 Abs. 2 LuftVG), die als "Beauftragte
fur Luftaufsicht" (BfL) mit der Wahrnehmung von Luftaufsichtsaufgaben hoheitlich beliehen wer-
den.

2.2

Die von dem Luftaufsichtspersonal wahrzunehmenden Aufgaben sind in der "Dienstanweisung
fur das Luftaufsichtspersonal des Landes Nordrhein-Westfalen an Flugplatzen mit bzw. ohne
Flugverkehrskontrolle" in der jeweils gliltigen Fassung festgelegt.

3
Einrichtung von Luftaufsichtsstellen

3.1

Fdr die Einrichtung und die personelle Besetzung einer Luftaufsichtsstelle ist die Luftfahrtbehor-
de zustandig. Die Entscheidung hierliber ist insbesondere abhangig von Umfang, Zusammenset-
zung und Bedeutung des Flugbetriebes am jeweiligen Flugplatz.

3.2

Auf den internationalen und regionalen Verkehrsflughafen sowie an Verkehrslandeplatzen mit
Flugverkehrskontrollstelle (FVK) und Flugplatzen mit Luftraum "F" ist eine Luftaufsichtsstelle ein-
zurichten.

Die Luftaufsichtsstellen an diesen Flugplatzen sind grundsatzlich mit SfL besetzt zu halten.

3.3

An Flugplatzen des allgemeinen Verkehrs — Schwerpunktlandeplatzen und Flugplatzen mit hohe-
rem Verkehrsaufkommen - ist eine Luftaufsichtsstelle einzurichten soweit der jahrliche Umfang
des Flugbetriebes eine Punktzahl nach Nr. 3.5 von 17.500 Uberschreitet. An diesen Flugplatzen
ist die Luftaufsichtsstelle grundsatzlich wahrend der Hauptbetriebszeit mit SfL bzw. BfL besetzt
zu halten.

Bei einer Punktzahl von 17.501 bis 30.000 muss von der erforderlichen Anzahl von Luftauf-
sichtspersonen grundsatzlich eine als SfL tatig sein.

Bei einer Punktzahl von 30.001 bis 50.000 miissen von der erforderlichen Anzahl von Luftauf-
sichtspersonen grundsatzlich zwei als SfL tatig sein.
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Bei einer Punktzahl von 50.001 bis 70.000 miissen von der erforderlichen Anzahl von Luftauf-
sichtspersonen grundsatzlich drei als SfL tatig sein.

Bei einer Punktzahl von mehr als 70.000 miissen von der erforderlichen Anzahl von Luftauf-
sichtspersonen grundsatzlich vier als SfL tatig sein.

3.4
An sonstigen Flugplatzen kénnen Luftaufsichtsstellen eingerichtet werden, sofern es die ortli-
chen Gegebenheiten erfordern.

3.5

Der jahrliche Umfang des Flugbetriebes wird je Start nach folgendem Punktsystem bewertet:
a) Motorgetriebene Luftfahrzeuge
aa) bei Streckenfliigen 4 Punkte
ab) bei sonstigen Fliigen auBer Schulfliigen 2 Punkte
ac) bei Schulfliigen, die keine Streckenfliige sind 1 Punkt
b) Segelfllige 1 Punkt
c) Ultraleichtflugzeuge 1 Punkt

3.6

Von den Grundsatzen zur Einrichtung und personellen Ausstattung einer Luftaufsichtsstelle kann
abgewichen werden, wenn besondere Ortliche Verhaltnisse vorliegen, wie a) Lage zu anderen
Flugplatzen,

2. Lage im Flugsicherungssystem,
3. Art der Luftraumstruktur,

. Lage zur Bundesgrenze,

. Mischflugbetrieb erheblichen Umfangs,

. starker Flugbetrieb zu bestimmten Tageszeiten,
. Uberwiegender Wochenendflugbetrieb,

. starker gewerblicher Luftverkehr,

. starker Ausbildungsflugbetrieb.
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4
Ausstattung von Luftaufsichtsstellen

4.1

Die sachliche Ausstattung der Luftaufsichtsstelle richtet sich insbesondere nach dem Umfang
des Flugbetriebes sowie nach den &rtlichen Verhaltnissen und Erfordernissen auf den einzelnen
Flugplatzen. Art und Umfang der Ausstattung wird durch die zustandige Luftfahrtbehorde im Ein-
vernehmen mit dem MWMEYV festgelegt.
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Der Luftaufsichtsstelle missen mindestens zur Verfigung stehen :

. ein Funkgerat fur den Flugfunkverkehr,

. eine elektrische Windmessanlage,

. ein Signalscheinwerfer,

. ein geeignetes pyrotechnisches Signalmittel,

. ein AuBenthermometer,

. ein Telefon- und Telefaxanschluss (vorzugsweise ISDN),
. eine elektrische Uhr sowie

. ein geeignetes Fernglas.
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Bei Bedarf sind Luftaufsichtstellen zusatzlich auszustatten mit:

9. einem Sichtfunkpeiler,
10. einem Tonaufzeichnungsgerat,
1. einer Fernsprechdirektverbindung zur nachsten Flugverkehrskontrollstelle,
12. ein DWD-konformes Wetterdatenerfassungs- und Auswertungssystem,
ggf. mit Sprachausgabe,
13. einem PC-gestilitzten Radardaten-Anzeigesystem, (Luftlagedarstellungssystem),
14. einem Kommunikations- und Informationssystem Luftverkehrssicherheit (KISLS).

4.2

In jeder Luftaufsichtsstelle miissen als Arbeitsunterlagen die Nachrichten fir Luftfahrer (NfL |
und II), das auf neuestem Stand befindliche Luftfahrthandbuch Deutschland (AIP VFR und ggfs.
IFR), die neueste Ausgabe der ICAO-Luftfahrtkarten 1:500.000 von Deutschland sowie das guilti-
ge VFR-Bulletin zur Verfiigung stehen. Ferner sollten Formulare fir die Flugplanabgabe nach §
25 LuftVO und Stérungsmeldungen nach § 5 LuftVO vorhanden sein.

5

Uberwachung der Luftaufsichtsstellen

Die Aufsicht Uber die Luftaufsichtsstellen wird durch die zustandigen Luftfahrtbehérden des
Landes wahrgenommen.

6
Fachliche Anforderungen an das Luftaufsichtspersonal

6.1

Luftaufsichtspersonen (Sachbearbeiter fur Luftaufsicht und Beauftragte fur Luftaufsicht) miissen
fur ihre Tatigkeit geeignet und fachlich qualifiziert sein. Sie sollen grundsatzlich Inhaber eines
Luftfahrerscheines sein oder eine andere gleichwertige Qualifikation aufweisen.

6.2
Luftaufsichtspersonen mussen mit Erfolg an einem behdrdlich geleiteten oder anerkannten Lehr-
gang fur Luftaufsichtspersonal teilgenommen haben oder gleichwertige Kenntnisse nachweisen.

7
Ausnahmen
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Ausnahmen von den Festlegungen dieser Richtlinie bedurfen der Einwilligung des Ministeriums
flr Wirtschaft und Mittelstand, Energie und Verkehr.

8
Inkraft-/AuBerkrafttreten

Dieser RdErl. tritt am Tage nach der Veréffentlichung in Kraft. Gleichzeitig tritt mein RdErl. v.
16.2.1987 — 344-24-00/1-6/87 — (MBI.NRW. 1987 S.489/179. Erganzung SMBI.NRW Stand
15.5.1987) auBer Kraft.

MBI. NRW. 2001S. 69

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen,
Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 5/5



	Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen
	 Richtlinie über die Einrichtung und Ausstattung von Luftaufsichtsstellen an Flugplätzen in Nordrhein-Westfalen (Luftaufsichtsrichtlinie NRW) 


